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GEHEIMHALTUNG IN  
DER BETRIEBSRATSARBEIT

Betriebsräte sind nach § 79 BetrVG grundsätzlich betriebsverfassungsrechtlich zur Geheimhaltung 
verpflichtet. 

Aber Achtung: Der Betriebsrat ist kein Geheimrat!

„Grundsätzlich“ bedeutet nicht, dass es keine Ausnahmen und Themen gibt, die kommuniziert werden 
können, sollen oder aus einer (gesetzlichen) Legitimation heraus eine Informationspflicht hervor- 
rufen. Im Allgemeinen (oder eben doch „GRUNDSÄTZLICH“) sind Betriebsräte Informatiker:innen – sie 
sammeln Informationen und geben diese an die Arbeitnehmer:innen und an Arbeitgeber:innen weiter. 

Wo beginnt die Geheimhaltung?

Die Geheimhaltung beginnt mit der Übernahme der betriebsverfassungsrechtlichen Aufgaben und 
Pflichten, endet nicht mit dem Ende und auch nicht mit der Stilllegung des Betriebes. 

Im § 79 (1) BetrVG wird der Grundsatz der allgemeinen Geheimhaltung von Betriebs- und Geschäftsge-
heimnissen festgestellt, der Geltungsbereich benannt und eine zeitliche Befristung ausgeschlossen. Die 
Kriterien für die Geheimhaltung sind:

• der/die Arbeitgeber:in hat die Geheimhaltung zum Thema ausdrücklich angeordnet 
• es ist ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis
• es ist (noch) ein Geheimnis und
• der/die Arbeitgeber:in hat ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung 

Diese Kriterien sind also gegenüber den Informationen, welche der Betriebsrat im Rahmen seiner Amts-
tätigkeit bekommt, abzuprüfen.

Wo finden Betriebsräte weitere Paragrafen im Betriebsverfassungsgesetz, die 
sie zur Verschwiegenheit verpflichten? 

Der § 82 BetrVG schafft den Arbeitnehmenden u.a. die Möglichkeit, eigeninitiativ Informationen und 
Auskunft zur persönlichen Stellung im Betrieb sowie die persönliche Entwicklung zu bekommen. Hierzu 
kann der/die Arbeitnehmer:in ein Betriebsratsmitglied des Vertrauens hinzuziehen. 

Achtung: Die Schweigepflicht gilt hier auch gegenüber den anderen Mitgliedern des Betriebsrates! 
Voraussetzung für die Erlaubnis innerhalb des Betriebsrates über die Inhalte zu sprechen, ist eine schrift-
liche Schweigepflichtsentbindung.
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Der § 83 (1) BetrVG ermöglicht den Arbeitnehmenden in die eigenen Personalakten Einsicht zu nehmen. 

Achtung: Auch hier gilt die Schweigepflicht gegenüber den anderen Betriebsratsmitgliedern – wieder mit 
der Ausnahme bei einer schriftlichen Schweigepflichtsentbindung.

Unser Tipp: Schaffen Sie sich ein Formblatt, welches Sie standardisiert im Betriebsrat für die Schweige-
pflichtsentbindung verwenden. So sind Sie sicher im Umgang mit den Informationen des Arbeitnehmers 
und verständigen sich auf klare Ziele und Inhalte.

Wir haben für Sie ein solches Formblatt zur eigenen Verwendung und Anpassung erarbeitet. Dieses 
finden Sie im Internet unter folgendem Link: www.kk-bildung.de/geheimhaltung-in-der-betriebsrats-
arbeit/

Datenschutz bei „personellen Einzelmaßnahmen“ 

Weitere relevante Paragrafen sind unter anderem §§ 99 – 103 BetrVG. Hier erstreckt sich der Datenschutz 
auf die dem Betriebsrat im Rahmen seiner Mitbestimmung bekannt gewordenen personenbezogenen 
Daten und Informationen.

Besonders hierbei ist, dass es sich bei Neueinstellungen nach § 99 BetrVG auch um Daten zu potentiel-
len Arbeitnehmenden aber eben noch nicht zum Betrieb gehörenden handelt. Umso sensibler ist hier 
der Umgang mit den Informationen, welche der/die Arbeitgeber:in dem Betriebsrat rechtzeitig und um-
fassend zur Verfügung stellen muss.

Die im Rahmen von Kündigung vorgelegten Daten obliegen ebenso dem sensiblen Datenschutz und sind 
außerhalb des Gremiums nicht zu kommunizieren.

Was, wenn gegen die Geheimhaltung verstoßen wird?    

Kurz und knapp „drohen“ dem Betriebsrat oder dem einzelnen Betriebsratsmitglied Konsequenzen, die 
sich aus §§ 23 und 120 BetrVG ergeben. Hier ist klar geregelt, welcher Verstoß wie geahndet wird.

Was brauchen Betriebsräte zur eigenen Sicherheit im Umgang  
mit dem Thema?  

Eine jährliche Belehrung zum Thema „Geheimhaltung und Datenschutz im Betriebsrat“, ein klares 
Formblatt zur Verwendung im „Betriebsrats-Alltag“, Wissen aus Schulungen zu den entsprechenden 
gesetzlichen Regelungen und zur Arbeit des Betriebsrates.

War´s das zum Thema Geheimhaltung? Ein klares „nein“ an dieser Stelle. Das Thema Geheimhaltung 
und Datenschutz erstreckt sich wesentlich breiter und bedarf mehr als „nur“ einem Whitepaper zum 
„richtigen“ & sauberen Arbeiten im Betriebsrat.

https://www.kk-bildung.de/geheimhaltung-in-der-betriebsratsarbeit/
https://www.kk-bildung.de/geheimhaltung-in-der-betriebsratsarbeit/
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Diese Zusammenfassung wurde von der K&K Bildungsmanufaktur GmbH erstellt und steht 
kostenfrei zum Download auf der Webseite www.kk-bildung.de zur Verfügung. 

Mit diesen Informationen unterstützen wir die Arbeit von Betriebsräten und weiteren Inter-
essenvertretungen. Sie finden in unserem umfassenden Angebot Seminare zu den wichtigen 
Grundlagen der täglichen Gremienarbeit sowie zur Spezialisierung zur Arbeit in Ausschüssen 
oder Ämtern.  Auf unserer Webseite stellen wir zudem viele weitere Informationen und kos-
tenfreie Downloads zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Weitere Informationen gewünscht?               W W W. K K - B I L D U N G . D E 

Berthelsdorfer Str. 72
09661 Hainichen

Tel 037207/6512-81
Fax 037207/6512-82

info@kk-bildung.de
seminare@kk-bildung.de

Unsere Wissensempfehlungen für SIE:

Sie möchten mehr zum Thema erfahren und das genannte Wissen ausbauen? Dann empfehlen wir 
Ihnen den Besuch folgender Seminare, welche als Präsenz- oder Inhouse-Seminar buchbar sind:

Zum Seminar

BETRIEBSVERFASSUNGSRECHT 1 – 
GRUNDLAGEN DER 

BETRIEBSRATSARBEIT 

Zum Seminar

SEMINARREIHE  
ZUM DATENSCHUTZ

Zum Seminar

SCHRIFTVERKEHR  
DES BETRIEBSRATES

https://www.kk-bildung.de/seminar-betriebsrat-betriebsverfassungsrecht-grundlagen/
https://www.kk-bildung.de/seminare-betriebsrat-interessenvertretung/datenschutz-digitalisierung/
https://www.kk-bildung.de/seminar-betriebsrat-schriftverkehr-schriftfuehrung/

